
Allgemeine Geschäftsbedingungen von BEVERDAM MACHINERY BV, Import & Export, VRIEZENVEEN 

  

1. ALLGEMEIN 

a.   BEVERDAM MACHINERY B.V. liefert hauptsächlich gebrauchte Land- und Straßenbaumaschinen und 

rollendem Material und ist auch im Bereich Reparatur und Wartung tätig.  

b.   Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote, Aufträge und Verträge der Beverdam 

Machinery B.V. mit Sitz in Vriezenveen und eingetragen im Handelsregister unter der Nummer 57633363, 

nachfolgend BEVERDAM genannt, mit ihren Auftraggebern oder Kunden sowie für alle sich daraus ergebenden 

Tätigkeiten. Mit der Bestellung akzeptiert der Kunde diese bei der Handelskammer hinterlegten und auf Anfrage 

erhältlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

c.    Einkaufs- oder andere Bedingungen des Kunden/Agenten gelten nicht. 

2. ANGEBOTE  

a.   Alle von BEVERDAM in Rundschreiben, Preislisten, Prospekten und auf unserer Website angegebenen 

Preise sind unverbindlich. Mündliche und schriftliche Preise und Bedingungen gelten 30 Tage nach 

Angebotsdatum, sofern im Angebot nichts anderes bestimmt ist. Angebote einer ausländischen Niederlassung 

von BEVERDAM sind für BEVERDAM nur dann verbindlich, wenn sie von BEVERDAM schriftlich oder per E-Mail 

bestätigt wurden. 

b.   BEVERDAM hat das Recht, Irrtümer, einschließlich Tipp- und Schreibfehler in Preislisten, Angeboten, 

Angeboten und Rechnungen, zu korrigieren, indem sie nachweist, dass die genannten Preise und/oder 

Bedingungen erheblich von den Preisen und/oder Bedingungen abweichen, die sie in normaler Weise anwenden. 

3. BESTELLUNGEN 

a. Grundsätzlich ist jede Vereinbarung erst dann abgeschlossen und beginnt, wenn das von BEVERDAM erstellte 

Angebot und/oder die Auftragsbestätigung vom Kunde unterzeichnet oder zur Genehmigung zurückgegeben 

wurde. Hat der Kunde eine Anzahlung geleistet, so gilt er als mit dem Angebot und/oder der Auftragsbestätigung 

einverstanden.  

b.   Bestellungen von Kunden können schriftlich, per E-Mail und telefonisch erfolgen. Diese Bestellungen sind nur 

gültig, wenn sie von BEVERDAM schriftlich oder per E-Mail bestätigt sind. 

c. Es ist wünschenswert, dass der Kunde ein bestelltes Gerät vor Vertragsabschluss überprüft.  

d.  Wenn sich ein Kunde bei der Bestellung nur auf ein Bild oder eine Beschreibung des Objekts per E-Mail oder 

Broschüre verlässt, sind alle Mängel, die nach Ansicht des Kunden bestehen, nicht auf BEVERDAM 

zurückzuführen. 

 

4. ABMESSUNGEN, GEWICHTE UND TECHNISCHE DATEN 

Die in unseren Angeboten, Broschüren, Preislisten, Briefen und der Website angegebenen technischen Daten, 

Einsatzmöglichkeiten, Gewichte und Farben sind annähernd so genau wie möglich angegeben, daraus können 

jedoch keine Konsequenzen gezogen werden. Der Kunde hat die üblichen Abweichungen zu berücksichtigen. 

Der Kunde erklärt, dass ihm bekannt ist, dass BEVERDAM gebrauchte Produkte verkauft.  

5. LIEFERUNG 

a. Die Warenlieferung erfolgt ab dem Firmensitz von BEVERDAM in den Niederlanden, sofern nicht 

schriftlich anderes bestimmt ist. 

Im Falle der Zustellung nach Hause werden alle diesbezüglich anfallenden Kosten, einschließlich Versicherung, 

an den Kunden weiterverrechnet. 

b. Die Lieferzeiten werden nach bestem Wissen festgelegt und werden so weit wie möglich eingehalten, 

sind aber nicht verbindlich. 

Bei Überschreitungen von mehr als 45 Tagen wird der Kunde kontaktiert.  

c. Im Falle einer Lieferung auf Abruf, ohne dass Fristen vereinbart wurden, kann BEVERDAM den Kunden 

auffordern die Ware innerhalb einer von BEVERDAM in angemessener Weise zu bestimmenden Frist abzurufen. 



6. REKLAMATIONEN 

Der Kunde hat die Ware beim Kauf in den Geschäftsräumen von BEVERDAM oder bei der Lieferung zu prüfen 

und etwaige Abweichungen so schnell wie möglich zu melden. Bei Lieferung muss dies schriftlich oder per E-Mail 

innerhalb von 24 Stunden erfolgen. 

7. PREISE UND ZAHLUNG 

a. Die Preise verstehen sich ausschließlich Mehrwertsteuer, die vom Firmensitz aus oder ansonsten 

gemäß Angebot zu liefern ist.  

b. Wenn BEVERDAM keinen Vorsteuerabzug für gekaufte Waren erhalten hat, wird dem Kunden keine 

Mehrwertsteuer berechnet. Dies gilt auch, wenn es sich um ein Marge-Objekt handelt. Hierüber muss eine 

Erklärung aufgestellt und unterzeichnet werden.  

c. BEVERDAM kann vom Kunde eine Garantie und/oder Anzahlung verlangen. Diese Vereinbarungen 

werden separat schriftlich festgelegt.  

d.  Werden bei Lieferverzögerungen (länger als 3 Monate nach Angebotsabgabe) Preise aus unvorhergesehenen 

Gründen (u.a. Verkaufspreise von Lieferanten, Währungsänderungen, Steuern und andere Abgaben, 

Frachtzuschläge usw.) stark beeinflusst, kann der Preis einvernehmlich angepasst oder der Kauf von beiden 

Parteien ganz oder teilweise storniert werden. Dies mit Ausnahme der in Artikel 8 dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen dargelegten Situation.  

e.      Die Zahlung des Rechnungsbetrages durch den Kunden hat innerhalb von 14 Tagen nach 

Rechnungsdatum zu erfolgen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, ohne Anspruch auf Abzug oder 

Kompensation.  

f.  Müssen für Wartungs- oder Reparaturfälle Sonderteile bestellt werden, so werden diese in der Regel in 

Rechnung gestellt und nicht gutgeschrieben, wenn der Kunde auf eine Reparatur oder Wartung verzichtet. 

g.     Bei nicht rechtzeitiger Zahlung kommt der Kunde ohne Mahnung in Verzug und nach dem 30. Tag nach 

Rechnungsdatum sind 1,5% Zinsen pro Monat oder ein Teil davon fällig, wobei diese Zuschlagsklausel zur 

Anwendung kommt. 

h.    Übergibt BEVERDAM eine unbezahlte Rechnung zum Inkasso, gilt eine gerichtliche Verfahrensklausel und 

alle anfallenden gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten, einschließlich der Kosten für die Rechtshilfe, gehen 

ausdrücklich zu Lasten des Kunden, mindestens jedoch zu € 75,--. 

8. LIEFERUNG 

Werden Waren zugunsten des Kunden gelagert, so erfolgt dies auf Kosten und Gefahr des Kunden, sofern nichts 

anderes schriftlich vereinbart ist. Bei einer Lagerung länger als 30 Tage kann BEVERDAM eine Gebühr erheben. 

Auf Wunsch kann diese Ware von BEVERDAM auf Kosten des Kunden versichert werden. 

9. SCHADEN, HAFTUNG UND GARANTIE   

a.   BEVERDAM übernimmt aufgrund der Art der Arbeit und der Tatsache, dass BEVERDAM mit gebrauchten 

Materialien arbeitet, keine Garantie für die zu liefernde Ware bzw. die von ihr auszuführende Arbeit. Ist eine 

Garantie vereinbart, so wird diese ausdrücklich schriftlich vereinbart.  

b. BEVERDAM haftet dem Kunden gegenüber nur für Schäden, die sich unmittelbar aus einer 

(zusammenhängenden Reihe von) zurechenbaren Mängeln bei der Vertragserfüllung ergeben, und nur für direkte 

Schäden.  

c. Die Haftung von BEVERDAM ist auf den Betrag beschränkt, der nach Angaben des Haftpflichtversicherers von 

BEVERDAM im jeweiligen Fall ausgezahlt wird, zuzüglich eines etwaigen Selbstbehalts, den BEVERDAM im 

Rahmen der Versicherungspolice zu tragen hat.  

d.   Voraussetzung für das Bestehen eines Entschädigungsanspruchs ist in jedem Fall, dass der Kunde nach dem 

Entstehen oder der Feststellung des Schadens BEVERDAM dies so schnell wie möglich, spätestens jedoch 

innerhalb von 14 Tagen nach der Feststellung des Schadens, per Einschreiben oder E-Mail mitteilt.  

e.   Wenn und soweit die Ware unter die Garantie fällt, wird für Material- und Fabrikationsfehler eine Garantie für 

einen Zeitraum von 1 Jahr ab dem Datum der Lieferung gewährt.  

f .   BEVERDAM haftet nicht für Mängel und Ausfälle, die nach der Lieferung und/oder Abnahme infolge normaler 

Abnutzung, unsachgemäßer und/oder ungeeigneter Verwendung oder mangelnder Pflege entstehen. 



g. Für direkte oder indirekte Schäden Dritter, die durch oder im Zusammenhang mit von BEVERDAM gelieferten 

Waren entstehen, haftet BEVERDAM nicht. 

10. HÖHERE GEWALT 

a.  Höhere Gewalt seitens BEVERDAM bedeutet, dass BEVERDAM nach eigenem Ermessen nicht verpflichtet 

ist, seine vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen und den Vertrag aufzulösen oder seine Erfüllung auszusetzen, 

ohne dass BEVERDAM zur Zahlung einer Entschädigung an den Kunden verpflichtet ist. 

b.    Als höhere Gewalt gelten: Verzug von Lieferanten, Spediteuren oder anderen an der Vereinbarung 

beteiligten Dritten, Verkehrsstockung, Naturkatastrophen, Krieg und/oder Mobilisierung, behindernde 

Maßnahmen einer Regierung, Feuer, Unfälle im Betrieb von BEVERDAM oder unserer Lieferanten und Krankheit 

von Mitarbeitern sowie generell alle Mängel, die nicht auf BEVERDAM zurückzuführen sind, weil sie nicht auf ihr 

Verschulden zuzuschreiben sind und die nicht auf ihre Kosten aufgrund des Gesetzes, eines Rechtsakts oder 

einer allgemein anerkannten Stellungnahme gehen.  

11. STORNIERUNG UND NICHTABHOLUNG 

a. Will der Kunde einen ganz oder teilweise geschlossenen Vertrag kündigen, so schuldet er einen Betrag von 

35% des vereinbarten Preises zuzüglich der BEVERDAM entstandenen Kosten, wenn BEVERDAM diesem 

Verlangen nachkommt und ohne dass BEVERDAM zum Nachweis der Entschädigung verpflichtet ist. Weist 

BEVERDAM nach, dass ihm ein höherer Schaden entstanden ist, so hat der Kunde diesen höheren Schaden zu 

ersetzen. 

b. Hat der Kunde bereits eine Anzahlung geleistet, holt die Maschine aber 30 Tage nach dem vereinbarten 

Liefertermin nicht ab, wird der abgeschlossene Vertrag kraft Gesetzes aufgelöst. BEVERDAM ist berechtigt, die 

bereits erhaltene Anzahlung als Ersatz unter anderem für die für BEVERDAM entstandenen Kosten für Lagerung 

und dergleichen einzubehalten.  

12. EIGENTUM 

a. Die von BEVERDAM im Rahmen des Vertrages gelieferte Ware bleibt Eigentum von BEVERDAM, bis der 

KUNDE alle Verpflichtungen aus den mit BEVERDAM geschlossenen Verträgen ordnungsgemäß erfüllt hat.  

b. BEVERDAM ist berechtigt, diese Ware zurückzunehmen, wenn sie nicht innerhalb von 30 Tagen nach 

Rechnungsdatum bezahlt wurde. Dies befreit den Kunden nicht von der Verpflichtung zur Zahlung von 

Schadenersatz und entgangenem Gewinn.  

c. Die von BEVERDAM gelieferten Waren, die gemäß Absatz 1 unter Eigentumsvorbehalt stehen, dürfen nicht 

weiterverkauft und nie als Zahlungsmittel verwendet werden. Der Kunde ist nicht berechtigt, die unter den 

Eigentumsvorbehalt fallende Ware zu verpfänden oder anderweitig zu belasten.  

d. Der Kunde hat stets alles zu tun, was ihm zumutbar ist, um die Eigentumsrechte von BEVERDAM zu sichern. 

Beschlagnahmen Dritte die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware oder wollen sie Rechte daran begründen 

oder geltend machen, ist der Kunde verpflichtet, BEVERDAM unverzüglich darüber zu informieren. Der Kunde ist 

weiterhin verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren zu versichern und gegen Feuer-, 

Explosions- und Wasserschäden sowie gegen Diebstahl zu versichern und diese Versicherungspolice 

BEVERDAM auf erstes Anfordern zur Einsicht zur Verfügung zu stellen. Im Falle einer Zahlung der Versicherung 

hat BEVERDAM Anspruch auf diese Beträge. Soweit erforderlich, verpflichtet sich der Kunde vorab gegenüber 

BEVERDAM, bei allem, was in diesem Zusammenhang notwendig oder wünschenswert ist, mitzuwirken. 

e. Für den Fall, dass der Auftragnehmer die in diesem Artikel genannten Eigentumsrechte ausüben möchte, wird 

der Kunde seine vorbehaltlose und unwiderrufliche vorherige Zustimmung dazu erteilen, dass der Auftragnehmer 

und von dem Auftragnehmer beauftragte Dritte alle Orte, an denen sich das Eigentum des Auftragnehmers 

befindet, betreten und zurücknehmen. 

f. BEVERDAM behält sich das Retentionsrecht vor.  

13. RISIKEN 

BEVERDAM trägt das Risiko der Ware bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie dem Kunde oder von ihm beauftragten 

Dritten zur Verfügung gestellt wird. Wünscht der Kunde, dass BEVERDAM die Ware für ihn lagert, so ist diese 

vom Kunden bei Lagerung und Transport zu versichern. 

 

 



14. SANKTIONSLÄNDER 

a. Im Rahmen der Maßnahmen gegen Personen, Organisationen und/oder Länder aufgrund einer Verletzung 

oder Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit erklärt BEVERDAM, dass es keine 

Transaktionen mit Ländern durchführen wird, die in einer Liste von Sanktionsländern aufgeführt sind. Dies sind 

Sanktionslisten, die in der Liste der Europäischen Union (verfügbar unter 

http://eeas.europa.eu/archives/docs/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf) und Länder, die in der Liste von 

OFAC (https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx) enthalten sind.  

b. Dem Kunden ist es untersagt, die gelieferte Ware (teilweise) in ein Sanktionsland zu verkaufen/versetzen, das 

auf einer der oben genannten Websites beschrieben ist oder das einer der oben genannten Behörden bekannt 

ist.  

c. BEVERDAM ist nicht verantwortlich, wenn der Kunde die gelieferte Ware in ein Sanktionsland weiterverkauft.  

d. BEVERDAM hat das Recht, ein Angebot zurückzuziehen oder eine bestehende Vereinbarung sofort 

aufzulösen, wenn der Verdacht besteht, dass die Vorschriften in Bezug auf die Sanktionsländer nicht eingehalten 

werden.  

15. LÖSUNG 

Beantragt eine der Parteien ein Moratorium oder einen Konkursantrag, hat die andere Partei das Recht, die 

abgeschlossene(n) Vereinbarung(en) per Einschreiben für aufgelöst zu erklären oder nach eigenem Ermessen 

die Erfüllung ihrer Verpflichtungen auszusetzen. Alle dem Kündigungsberechtigten zustehenden Beträge werden 

zu diesem Zeitpunkt sofort fällig und zahlbar. Die Rechte auf Nichterfüllung der Verpflichtungen bleiben dem 

Betroffenen vollständig vorbehalten, einschließlich des ausdrücklichen Eigentumsrechts an der gelieferten Ware. 

 

16. ANWENDBARES RECHT 

Alle Verträge, auf die diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung finden, unterliegen dem 

niederländischen Recht. 

Alle Streitigkeiten unterliegen ausschließlich dem Urteil des zuständigen Gerichts unter der Zuständigkeit von 

Almelo. 

http://eeas.europa.eu/archives/docs/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx

